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Der Erfinder des GnMahles
Benjamin Hunismann wurde im Jchre 1704 in

Lancashire von deutschen Eltern geboren Der Vaiec gab
den aufgewckien Änaven zu e nem Uhrmacher iz Doncaster
in die Lehre und der Lehrling war so eisrig und gelehrig
daß er schon nach einigen Iahren im Stande war sich
selbst als Uhrmacher zu erabliren Benjamin war indeß
nicht allein mit diesem Gewerbe vertraut sondern er hatte
sich auch andere nützliche Kenntnisse zu erwerben gewußt
So z B wandte er seine Mußestunden oft zu chemischen
und physikalischen Experimenten an und erlangte hierdurch
unter seinen Kam raven den Beinamen Lcisutike vutok
mau Hilntömann nahm oft Gelegenhüt die Stahl
sabrilen zu besuchen in der Absicht gutes Material für
Uhrfedern zu erlangen Er sah den Arbeitern bei dem
Prozeß der Stahlfabrtkalion zu unv gelangte endlich zu der
Ueberzeugung daß die im Stahl vorhandenen Blasen eine
der Ursachen waren die denselben sür Verwendung zu
Uhrseoern nicht wohl tauglich machten da der Stahl an
der Oberstäche Furchen oder Risse zeigte Im Jahre
1735 begann Huntsmann Experimente zu machen in der
Abficht durch Schweißen die Blasen zu entfernen und so
den Stahl ganz frei von Unebenheiten zu erlangen D ese
Versuche mißlangen denn sobald der Stahl heiß genug zum
Schweißen war schmolz derselbe und floß tu die glühende
Asche Humsmann betrachtet später diesen gebrannten
Stahl und fand daß derselbe von einer außerordentlich
guten Qualität war Er beschloß nun sämmtlichen Stahl
zu brennen

Nach fünf Jahre langem Experimentiren errichtete
unser LandSmann zu Hansworth nahe Sheffield 174V
eine kleine Stahlsabrit Er sabricirte Gußstahl doch die
A t und Weise der Fabrikation blteb ein Geheimniß In
England fand HuntSmanu keinen Käufer sür sein Fabrikat
welches mit den zu Gebole stehenden Werkzeugen weit
schwerer zu bearbeiten war als der bisher in den Handel
gekommene bedeutend weichere sogenannte deutsche Stahl
dahingegen aber erkannte man in Frankreich die Vorzüge
de Gußstahls Sämaulicher von HunlSmaun sabricirte
Stahl nahm seinen Weg ach Frankreich und nach Verlauf
einiger Jahre halte derselbe durch die Güte der au ihm
gefertigten Gegenstände einen Ruf erlangt Der Hunts
mann sche Gußstahl begann den Markt zu beherrschen Der
Erfinder sollte aber nicht im Besitze seines Geheimnisses
bleiben In einer kalten Md stürmischen Mitternacht er
schien ein Arbeiter Namens Walker vor des Erfinders
Fabrik und begehrte zähneklappernd Einlaß wie die Erlaub
niß sich an einem der glühenden Oesen wärmen zu dürfen
Die Arbeiter empfanden Mitleid mir dem in Lumpen ge
hüllten Bettler und hießen ihn eintreten Walker aber
anstatt sich schlafen zu legen wie er den Arbeitern gegen
über erklärte beobachtete deren Thun mit Argueaugen und
versolgte die mit den Eisen und Stahlmassen vorgenomme
nen Experimente auf das Genaueste Auf diese Weise
drang er in das Geheimniß des Erfinders Huntsmann und
nutzte dasselbe sehr bald zu seinen eigenen Gunsten aus
denn kurz daraus wurden mehre Gußstahl Kabriken in Shef
field errichtet

Der Erfinder des GußstahlS ist also ein Deutscher
der indeß das Schicksal so vieler deutschen Erfinder getheilt
hat au seiner Erfindung mcht den verdienten Nutzen ge
zogen zu haben

Copirdintenstifte find eine Erfindung des Dr Jacobsen
in Berlin mit denselben bringt man eine bleisiistariig
Schrist hervor die frucht gemacht wie kräftige farbige
Dintenschrift erscheint und mehre Copien durch Abdruck

gtstttlet HeroldLitterarisches
Die erzählende Literatur über den letzten großen

Krieg ist durch ein verdienstliches regimentsgeschichtliches
Werk vermehrt worden

Das 2 Magdeburgische Infanterieregiment Nr
27 im Kriege gegen Frankreich 1870 71 Ein Bei
trag zur Geschichte des Regiments Von v Lessel I
Premurlieutenant im 2 Magdevurgischen Infanterieregiment
Nr 27 Berlin 1875 Ernst Siegsried Mittler und
Sohn Königl Hofbuchhandlung

DaS Buch enthält eine in ihrer schlichten Einfachheit
um so ergreifendere Darstellung der gewaltigen Ereignisse
an denen da brave Regiment so ruhmvollen Antheil ge
nommen Wenn auch zunächst sür die Mitstreiter in jener
großen Zeit soweit ste dem Regiment verbande angehörten
resp noch gegenwärtig angehören von Interesse so dürfte
die Darstellung doch auch in weiteren Leserkreisen Beifall
finden da sie mancherlei wenn auch nicht gerade Neues so
doch durch die Lebendigkeit der Schilderung Anziehendes
bringt Ein sehr daukenswerthes HütsSmittel zur Ver
gegenständlichung der einzelnen Gesechtsbilder liefern die
beigegebenen schars und deutlich ausgeführten Pläne und
Croqui

Verschiedenes
Zeitungsschreiben meint die New Orleanser

Deutsche Zeitung ist ein reizendes Geschäft Bringen
wir schlichte Witze dann sagen die Leute wir seien über
geschnappt bringen wir keine Witze so nennt man uns
langweilige Gesellen Bringen wir Original Artikel dann
will das Voll Ausschnitte haben bringen w r Ausschnitte
dann heißt es wir seien zu faul um Originalsachen zu
schreiben Loben wir den Hans so schimpft der Kunz
loben wir den Kunz dann schimpft der Hans loben wir
keinen dann raisonniren alle beide Bleiben wir in unserem
Bureau unv besorgen unsere Geschäfte dann heißt es wir
wären zu stolz um unS unter das Volk zu mischen gehen
wir aus dann find wir Bummler und vernachlässigen
unsere Geschäfte Zahlen wir nicht Alles prompt dann ist
un nicht zu trauen zahlen wir prompt dann heißt cS
wir hätten da Geld gestohlen Tragen wir ärmliche
Kleider dann sagen die Leute unser Geschäft müsse sehr
faul sein find wir anständig gekleidet dann heißt es wir
zahlten den Schneider nicht I Uno nun wa sollen
wir thun

Brieftauben bei Nordpolfahrten DieOsfi
ziere der beiden zur Expedition nach dem Nordpol abge
gangenen Schiffe Alert unv DiScovery haben folgendes
Mittel ausgsMNen um die Kommunikation zwischen den
Schissen nachdem sie sich trennen müssen ausrecht zu er
halten Jede der Schiffe hat nämlich eine gewisse Anzahl
von Brieftauben mit sich genommen in dem Augenblicke
nun wo die Trennung erfolgen muß werden die Taube
der Alert an Bord der DiScovery und umgekehrt ge
bracht Auf diese Art glaubt man daß wenn eine der
Tauben freigelassen wird sie sich geradeweg auf jenes Schiff

begeben we de auf dem sie ursprünglich die Reise gemacht
und an daß sie sich gewöhnt hat Es bleibt nur zu er
warten ob die armen Thierchen sich in der Regivn des
ewigen EiseS wo sie unterwegs keine Nahrung finden wer
den orientiren können

Der Dampfer State of Georgia der am 10
d M in New Aork ankam nahm der Times zufolge
am Sonnabend ein Boot mit fünf Personen von dem
Dampfer Vicksburg Kapitän Bennett von der Dominion
Linie auf Der Vicksburg verließ Quebeck am 27 Mai
auf der Fahrt nach Liverpool mit 28 Passagieren und einer
6V Köpfe zählenden Mannschaft Er scheiterte am 1 Juni
nach einer Kollision mit Eisbergen Das Boot das auf
genommen worden sowie zwei andere mit etwa 4V Perso
nen wurden glücklich klarirt trennten sich aber in der Nacht
Nach den Aussagen der geretteten Schiffbrüchigen die schwer
durch Kälte und Hunger litten sich aber nun wohl befin
den gingen Kapitän Bennett und 4V Personen der Mann
schaft mit dem Dampfer unter

Plymouth 14 Juni Hierher gelangte südameri
kanische Journale berichten über eine Feuersbrunst welche
am 14 Mai auf dem Dampfer Borussia von der Ham
burg Amerikanische Compagnie in der Nähe von Barran
quila Neu Granada stattfand Nach sechszehnstündiger
angestrengter Thätigkeit gelang es der Mannschaft das Feuer
zu bewältigen Außer einer Zerstörung eines großen
Theils des Decks ist das Schiff nicht weiter ernstlich be
schädigt

Verein für Volkswohl
Abtheilung für Armenwesen

Vom 1 Juli dieses Jahre an kommen die auf An
weisung der Vereinsmitglieder fortlaufend zu zahlenden
Unterstützungen nur n ch am ersten Wochentage jedes Mo
nat bei dem Schuhmachermeister Herrn MsholZ Geist
straße 42 zur Auszahlung

Die Empfänger werden darauf aufmerksam gemacht
daß sie es sich bei nicht pünktlichem Erscheinen selbst zuzu
schreiben haben weun sie die fällige Unterstützung erst am
Zahltage des folgenden Monats werden erheben können

Die Auszahlung der fortlaufenden Unterstützungen
bei dem Rechnungsführer der Abtheilung Herrn Kaufmann

Keil hat aufgehört Der Vorstand
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Groke KlauSftratze Nr 1 und 2
ist die zweite Etage sofort zu vermielhen n
1 October zu beziehen

Eine freundliche Wohnung bestehend aus
Z Stuben Kammern Küche nebst Zubehör
ist zum 1 October c zu beziehen Preis
43V Mark Näheres im Comptoir

alter Markt 36
Eine Wohnung

zu vermieden
1 Etage 3 St 2 K

gr Ulrichsstraße 18
greundl Stube unv Kammer oder Stube

allein ohne Möbel mit Aufwartung w von
e Herrn sofort oder 1 Juli gesucht Off
mit Preis an Hrn Anr zhals Leipzstr 1V7

2 Wohnungen von Stube Kammer und
Kochgelegenheit find zu vermiethen und zum
1 Juli zu beziehen Mühlgraben 9

2 Wohnungen zu 5V und 58 an der
Halbernädler Bahn vor dem Steinchore sind
zu vermiethe Offerten unter A Nr 7V
in der Exped d Bl erbeten

Laden und Wohnung zu 5V z I Juli
z vermiethen Barfüßerstraße 11

Eingang Schulgasse im Laden

Eine Wohunug
in der Nähe des Waisenhauses zu vermiethen
und sofort oder später zu beziehen Preis
125 Näheres

Rannischestraße 5 II Etage
Eine sreundl Wohnung best aus 2 St

2 K und Küche zum 1 Juli oder 1 Octbr
zu vermiethen Thorstr 3

Eine Hausmannswohnnng im Königs
viertel ist gegen Uebernahme der Hausarbeit
zum I October zu vergeben Meldungen
unter U 4V im Tageblatt abzugeben

Eine sreundl Wohnung 3 Stuben 3 K
Küche und Zubehör ist 1 Juli oder 1 Oct
zu beziehen gr Ulrichsstr 27 Näheres

skleine Ulrichsstr 2V 1 Tr
Ein möbl Zimmer ist zu vermiethen und

sofort oder 1 Juli zu beziehen
Merseburgerstraße 7 I links

Frdl möbl Stube n K Trödel 17

2 Wohnungen von Stube Kammer und
Küche find zu vermiethen und zum 1 Juli
zu beziehen an de r Halle 4

Eine Wohnung von Stube 2 K und K
an einen einzelnen Herrn zu vermiethen

Geiststraße 3l

Kl Siübchea mit Belt sos zu vermiethen
Leipzigerstr 6V Cig Gesch

Gut möbl Stuben zu vermiethen u sos
zu beziehen in Giebichenstei Burgstr 16 I

gegenüber Lehmann s Garten

In der Nähe der Bahn ist eine freundlich
möbl Stube mit Bett an 1 oder 2 Herren
zu vermiethen und 1 Juli zu beziehen Näh

bei H rrn Berger Markt 12
Eine freundlich möbl Stube mit Kammer

ist zum I Juli an einen anständigen Herrn
zu vermiethen Leipzigerstraße 43

Möbl Stuben und Kammern zu vermiethen
Steinweg 42 1 Tr

Eine Wohnung für 7V ist noch zum
I Jult zu beziehe auch ist ein großer Keller
als Lagerraum passend zu vermiethen
Wuchererstraße 5 O Weber Glasermstr

Gut möbl Wohnung sofort oder 1 Juli
zu beziehen Leipzigerstraße 73 II

Ein möbl Zimmer zu vermiethen
Alter Markt 15 I

Möbl Stube Blücherstraße 9
Kein möbl Zimmer zu vermiethen

1 Juli Alter Markt 7 p j
Fr möbl Stube unv Kammer sofort zu

vermiethen Leipzigerstr 79
Möbl Stube n K Graseweg 4
Fr möbl Stube z 1 Juli zu vermiethen

Landwehrstraße 11 2 Tr
Feines GarconlogiS gr Ulrichsstr 49 I
Anst Logis für 2 j Herren Steg 8
Anst Schlafstelle Schulberg 8 II
Anst Schlafstelle m K Mühlberg 5
Anst Schlafstelle Domplatz 6 I
Anst Schlafstelle Karlsstraße bei Lange
Anst Schlafstelle Bockshörner 9

Anst Schlafst elle Landwehrstraße 5 Hof
Schlafstellen für anst H an der Halle 2
Schläfst m K Moritzkirche 5 Hof Part
Gesucht zum 1 Juli ein möbl Zimmer

mit Schlafkabinet kühl ruhig und parterre
gelegen Offerten unter A B 3312 durch

Rud Masse Brüderstr 14

Gesuch
Eiu Laden wenn möglich mit kl Woh

nung wird in lebhafter Lage zum 1 Juli c
oder später gesucht Offerten mit PreiSang
unter Z H 5788 b erbeten an

Haaseustein K Bagler hier

Wohnungs Gesuch
Eine ältere Dame mit 2 erwachsenen Kin

dern sucht zum 1 Novbr resp October eine
größere Wohnung in gesunder Lage womögl
mit Gartenbenutzung Gefl Off mit PreiS
angabe abzugeben HoSpitalSplatz 6

Ein alleinstehender Herr sucht sofort oder
zum I Juli in einem stillen Hause und Fa
milie eine unmöbl Wohnung von Stube und
1 2 Kammer mit Kost und Aufwartung
Gefällige Offerten niederzulegen

Wiltzelmsstraße 37 I

Für eine aus zwei Personen bestehende
Familie wird zum 1 October ein Logis be
stehend au 3 Zimmern 2 3 Kammern c
gesucht und Offerten mit Preis Angabe unter
L G in der Exped d Bl erbeten

jallescher

Montags n Donnerstags Uebung



Polizei Verordnung
Auf Grund des 5 des Gesetzes über die Polizei Verwaltung vom 11 März 1850

wird hierdurch mit Genehmigung der Königlichen Regierung zu Merseburg und nach Be
rathung mit dem hiesigen Magistrate in Ergänzung des von demselben untern heutigem Tage
erlassenen Reglements über die Erhebung der Hundesteuer in der Gesammtstadt Halle und
der Verordnung der Königlichen Regierung zu Merseburg vom 2 Februar 1863 Amtsblatt
S 28 Folgendes verordnet

1 Niemand darf seine Hunde aufsichtslos umherlaufen lassen Jeder Hund
welcher ohne Begleitung seines Herrn oder sonstige genügende Aufsicht auf den Straßen und
Plätzen der Stadt oder in deren Weichbilde umherläuft wird polizeilich eingefangen und dem
Abdecker übergeben Der Eigenthümer kann ihn daselbst binnen einer Woche gegen Erlegung
von 15 Fanggeld und Ersatz der reglementsmäßigen Futterkosten einlösen

Nach Ablauf dieser Frist wird Auftrag zur Tödtung des Hundes gegeben
H 2 Steuerfrei bewilligte Wachthunde dürfen während des Tages nur an der Kette

gehalten und außerhalb der Grundstücke zu derem Schutze sie bestimmt sind zu keiner Zeit
betroffen werden Der Einwand daß der Hund sich losgerissen habe oder wider Willen des
Besitzers von Dritten herausgelassen oder mitgenommen sei findet keine Berücksichtigung

3 Es ist verboten Hunde auf die Rasenplätze und in die Anpflanzungen
der öffentlichen Promenaden laufen zu lassen Für die dort von den Hunden angerichteten
Beschädigungen bleiben deren Besitzer verantwortlich

tz 4 Alle Hunde ohne Unterschied müssen während des ganzen Jahres auf den
Straßen Plätzen und Wegen der Stadt sowie in öffentlichen Lokalen mit einem aus Draht
oder festem Leder gefertigten vorn über die Nase gehenden das Beißen schlechterdings hin

derndeu Maulkorbe versehen sein
5 Sobald der Wirth eines öffentlichen Lokals solches verlangt müssen die Hunde

sofort aus demselben entfernt werden
In Lokalen wo durch öffentlichen Anschlag das Mitbringen von Hunden überhaupt

verboten ist dürfen solche gar nicht eingeführt werden
6 Das Aufeinanderhetzen der Hunde auf öffentlicher Straße oder in öffent

lichen Lokalen desgl das nächtliche Ausschließen der Hunde aus den Häusern resp Gehöften

ist verboten
ß 7 Gegen besonders bissige Hunde oder gegen Hunde die durch unausgesetztes

Bellen und Heulen die Ruhe der Einwohner stören haben die Besitzer die von der Polizei
Verwaltung für nöthig erachteten besonderen Vorkehrungen zu treffen event den Hund sofort
abzuschaffen

8 Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der W 1 7 werden wenn die
strengern Vorschriften der Regieruugs Verordnung vom 2 Februar 1863 keine Anwendung
finden neben den in den einzelnen W angedrohten Nachtheilen mit Geldbuße bis zu drei
Thaler oder verhältnißmäßiger Haft bestraft

S Gleicher Strafe unterliegt derjenige welcher die in dem Hundesteuer Reglement
des hiesigen Magistrats vom heutigen Tage und zwar in den HZ 8 9 und 10 vorgeschrie
benen Anzeigen versäumt

tz 10 Wer die in den W 8 9 und 10 des Hundesteuer Reglements vom heutigen
Tage vorgeschriebenen Anzeigen über den Erwerb resp Besitz eines an sich der Steuer
unterworfenen Hundes länger als 6 Wochen unterläßt gilt dafür daß er den Hund hat
verheimlichen wollen und wird daher nach Inhalt der Allerhöchsten Kabiuets Ordre vom
29 April 1829 Amtsblatt S 225 mit dem dreifachen Bettage der Hintergangenen Steuer
im Unvermögensfalle aber mit verhältnißmäßiger Haft bestraft

11 Die rechtskräftig erkannten Geldstrafen fließen zur Hundesteuerkasse
tz 12 Diese Polizei Verordnung tritt zugleich mit dem neuen Hundesteuer Reglement

vom heutigen Tage am 1 Januar 1871 in Kraft und verlieren alsdann die W 114 128
der Straßen Polizei Ordnung vom 22 October 1844 die Bekanntmachung vom 17 Juni
1846 Wochenblatt S 1005 und die Polizei Verordnung vom 15 Februar 1858 Tage
blatt S 214 ihre Gültigkeit

Halle den 8 December 1870 Die Polizei Verwaltung
Der Oberbürgermeister v Voß

Neues Reglement
über Erhebung der Hundesteuer i der Gesammtstadt Halle a S

Nach der Allerhöchsten Kabinett Ordre vcm 29 April 1829 Amtsblatt Stück 22
Seite 2Z5 und dem Reskripte der Königlichen Regierung zu Merseburg vom 8 September
1829 steht der Gesammtstadt Halle das Recht zur Erhebung einer Hundesteuer zu und ist
solche durch Beschluß der städtischen Behörden seit dem Jahre 1830 yierselbst eingeführt

Ueber die besondern Modalitäten dieser Steuer und deren Erhebung wird hierdurch
unter Aufhebung des bisherigen Reglements vom 16 April 1835 HallescheS Patriot
Wochenblatt äs 1835 St I7l I Beilage Folgendes festgesetzt

1 Der Hundesteuer unterliegen alle Hunde beiderlei Geschlechts welche
1 von Bewohnern der Stadt Halle gleichviel ob sie förmlich als hiesige

Einwohner aufgenommen oder zu bloß temporärem Aufenthalt Hierselbst
verstattet sind einschließlich der Militärpersonen und der Studirenden
hiesiger Universität gehalten werden

2 das Lebensalter von drei Monaten überschritten haben

2 Verpflichtet zur Zahlung der Hundesteuer ist Jeder
a der einen nach H 1 der Besteuerung unterworfenen Hund hält
K der einen ihm zugelaufenen Hand länger als eine Woche beherbergt

der einen von eigner oder fremder Hündin geworfenen jungen Hund
länger als drei Monate von dessen Geburt au gerechnet bei sich behält

3 Zugelaufene Hunde deren Eigenthümer nicht zu ermitteln sind sind spätestens
binnen einer Woche von dem Besitzer selbst oder durch Vermittelung der Polizei an den Ab
decker abzuliefern Der Einwand daß ein solcher Hund sortgewiesen und wieder zurückgelehrt
sei oder daß er wider Willen und Wissen des Besitzer von Familiengliedern resp Haus
genossen zurückbehalten worden findet keine Beiücksichtigung

4 Gemeinschaftliche Besitzer eines Hundes haften solidarisch für die Steuer und
die Strafen Bei Eheleuten gilt der Ehemann als der Hauplverpflichtete Wenn Studen
tenverbindungen sich einen sog Corpshund halten haben sie ein b stimmteS Verbindungsmit
glied welches für Steuer und Strafe verantwortlich ist zu bezeichnen

Z 5 Die Jahressteuer für jeden der Steuer unterworfenen Hund beträgt 3 Thlr
und ist halbjährlich am 2 Januar und I Juli praenuimravdo mit 1 Thlr 15 Sgr an
den Rendanten der Hundesteuerkasse gegen dessen Quittung unerinnert bei Vermeidung exe
kutivischer Beitreibung zu entrichten

6 Wer innerhalb eines der beiden Semester in den Besitz eines der Steuer
unterworfenen Hundes gelangt 2 hat tue halbjährige Steuer für denselben voll zu
entrichten Rückerstattung bereits gezahlter fällig gewesener Steuern findet der Regel nach
nicht statt Nur ausnahmsweise kann dieselbe in besondern Fällen aus vorwiegenden Rück
sichten der Billigkeit nach dem Erm ssen deS Magistrats erfolgen

7 Die von Militärpersonen gezahlte Hundesteuer wird am Jahresschlüsse der Mi
litärbehörde zur Verwendung für mili ärische Zwecke zurückgezahlt Die übrigen Stemrbe
träge verbleiben der Hundesteuerkasse und werden nach näherer Bestimmung der Gtadtbehör
den zu gemeinnützigen Zwecken im städtischen Haushalte verwendet

8 Jeder welcher nach H 2 in den Besitz eines der Steuer unterworfene
Hunde gelangt hat hiervon unverzüglich und spätestens innerhalb acht Tagen dem Ren
vanten der H ndefleuer Casse umer Angabe des ErwecbSgrundes und event Benennung des
rüheren Eigenthümer Anzeige zu machen Gleiche Anzeige ist von dem Abgänge eines
olchen HunoeS zu machen und wenn derselbe in den Besitz eines andern übergeht der

Name des neuen ErwerberS anzugeben
9 Fremde welche bei ihrer Uebersiedelung nach Halle einen Hund mitbringen

sind von Entrichtung der Steuer für denselben auf den Zeitraum befreit für welchen sie
nachweislich an ihrem früheren Wohnorte die Hundesteuer entrichtet haben Sie sind aber
zu der im 8 vorgeschriebenen Anzeige verpflichtet

19 Wer den Hund eines Nicht Hallensers zur Aufbewahrung in Pflege oder
Dressur nimmt ist zu der im Z 8 vorgeschriebenen Anzeige sowie zur Zahlung der regle
meutSmäßigeu Steuer ebenfalls verpflichtet

11 Auf Steuerfreiheit haben die Besitzer solcher Hunde Anspruch die I zur
Bewachung der Grundstücke nöthig sind 2 als Zughunde zum Gewerbdetriebe benutzt wer
den 3 zum Schutz und Beistand von Obstpächtern Feldhütern Hirten Fleischern Vieh
treibern Jägern von Profession c sowie als Führer von Blinden dienen

12 Die Steuerfreiheit in allen diesen Fällen ist schriftlich unter Angabe der
Gründe beim Magistrate nachzusuchen welcher event nach Anhörung von Biirgerdcputirten
die für d e einzelnen Stadtbezirke von den Stadivervldneten gewählt werden resp der Po
l zei Vcrwaltuug die Bewilligung ertheilt oder versagt Gegen einen abschläglichen Bescheid
kann binnen 19 Tagen von dessen Empfange an gerechnet Beschwerde bei der Königlichen
Regierung erhoben werden

13 Steuerfreie Wachthunde werden nur den Eigenthümern der Grundstücke
resp deren Vicewkthen und den Pächtern ganzer Grundstücke bewilligt nicht den Miethern
einzelner Wohnungen Doch bleibt es der Vereinbarung zwischen dem HauSwirth und sei
nen Miethern überlassen welcher von ihnen den oder die sür das Grundstück steuerfrei be
willigten Hunde balten will

14 Die Steuerfreiheit für die im ß 11 sud 2 und 3 bezeichneten Zug
Gewerbs und Schutz Hunde wird stets nur auf 1 Jahr und zwar vom 1 Juli bis 1 Juli
ertheilt und muß vor Ablauf dieser Frist von Neuem nachgesucht werden widrigenfalls sie
als erloschen und der Hund wieder als versteuerbar gilt Aus Wachthunde H 12 sub 1
findet diese Beschränkung nicht Anwendung

15 Steuerfrei bewilligte Wachthunde dürfen nur als Kettenhunde benutzt werden
16 Wenn die Hundesteuer selbst im Wege der Execution von dem Ver

pflichteten nicht beizutreiben ist so wird gegen diesen die sofortige Abschaffung des Hundes
verfügt und event zwangsweise durchgesetzt

17 Die Uebertretungen dieses Reglements werden nach Vorschrift der Polizei
Verordnung vom heutigen Tage mit Strafe geahndet

tz 18 DaS neue Reglement tritt an Stelle deS alten vom 16 April 1835 mit
dem 1 Januar 1871 in Kraft

Halle den 8 December 1870 Der Magistrat
v Voß

Vorstehendes Reglement wird hierdurch von Oberaufsichtswegen von uns bestätigt

Merseburg den 1 Mai 1871 Köuigl Regierung Abth des Inner
gez von Krosigk

Bekanntmachung
Das Departements Ersatz Geschäft wird für die Stadt Halle am

3 und 6 Juli e
w de Localen des Bürgergartens in der Weise stattfinden daß znm

s Znli e
die sür branchbar befundenen uud die iu diesem Jahre von keiner Ersatz Com
mission ans irgend welchem Gruude gemusterten Militärpflichtige uud am

L Juli e
die für dauernd unbrauchbar erachtete die zur Ersatz Reserve 1 uud 2 Klasse
defiguirteu die vor beendeter Dienstzeit zur Disposition der Ersatz Behörden ent
lasseve Soldaten uud die zum einjährige freiwilligen Militärdienst berechtigter
Militärpflichtige deren Ausstand am 1 October c abläuft resp schon früher
abgelanse ist und die von einem Trnppentheile wegen vorgefundener körperlicher
Fehler als znr Einstellung nicht tauglich besuudeu sowie diejenige der letzterer
Kategorie dere Ausstand erst später abläuft von einem Truppeutheile aber be
reits wegeu daueruder Uubrauchvarkeit oder uicht vollkommener
Dieustfähigkeit abgewiesen Worden find und sich hierüber ausgewiesen haben uud
ausweisen werden zur Superrevision vorgeladen werden

Die seit Abhaltung des Kreis Erfatz Gefchästs hier zugezogenen zu vorbe
zeichneten Kategorien gehörigen resp in diesem Jahre och gar icht gemusterte
Militärpflichtige werde hierdurch aufgefordert sich behufs nachträglicher list
licher Aufnahme nnter Beibringung der Loofuugs und Gestellungsscheine der
Berechtigungsscheine zum einjährige freiwillige Militärdienst event die 1855
geborenen nnter Borlegnng der Tanffcheine bis spätestens den 2 Jnli e in den
Bormittags Büreaustnvden in unserem Militär Vürea zu melde

Schließlich wollen wir noch darauf aufmerksam machen daß ReelamationS Avs
träge welche der Ersatz Commission zur Prüfung icht vorgelegen habe von
der Departements Ersatz Commission nur dann iu Erwägung gezogen werden
können wenn die Veranlassung zn den Reclamatione erst nach beendetem Kreis
Ersatz Geschäft eutstaudeu ist

Halle den 1 Juni 1875 Der Magistrat

Bekanntmachung
Bei den Staatskassen gehen vielfach Gelder mittelst Postanweisung ein ohne daß

auf dem Koupon der letzteren vom Absender die näheren Angaben bezüglich des ZahlungS
objectS gemacht worden sind Es werden dadurch vielfach zeitraubende und oft für den
Absender selbst sehr nachtheilige Rückfragen nöthig zu deren Vermeidung wir auf die un
entbehrliche Ausfüllung der Koupons der Postanweisungen ausdrücklich aufmerksam machen

Merseburg den 28 Mai 1875 Königliche Regierung

Bekanntmachung
Den Remontc Ankauf pro 187S betreffe

Zum Ankauf von Remonten im Alter von vorzugsweise drei und ausnahmsweise
vier und fünf Jahren find im Königlichen Regierungsbezirk Merseburg sür dieses Jahr ach
stehende Morgens 8 Uhr beginnende Märkte anberaumt worden und zwar

21 August Wittenberg
24 Pretzfch25 Düben26 Eilenbnrg27 TorganDie von der Militair Commifston erkauften Pferde werde zur Stelle abgenommen

und sofort baar bezahlt
Pferde mit solchen Fehlern welche nach den LandeSgesetze den Kauf rückgängig

machen find vom Verkäufer gegen Erstattung des Kaufpreises uud der Unkosten zurückzu
nehmen auch sind Krippensetzer vom Ankauf ausgeschlossen

Die Verkäufer sind ferner verpflichtet jedem verkauften Pferde eine neue starke rind
lederne Trense mit starkem glatte Gebiß keine Knebeltrense eine starke Kopfhalfter vo
Leder oder Hanf mit zwei mindestens zwei Meter langen starken hänfene Stricken ohne be
sondere Vergütigung mitzugeben

Kriegs Ministerium
Abtheilung für das Remonte Wese

gez v Schön v Klüber

Mir die Redaction verantwortlich O Bertram Druck der Buchdruckerei des Waisenhaus
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